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Im Wald gegen blatt- und nadelfressende Larven aviotechnisch einsetzbare Insektizide 
(einsetzbare = zugelassene, genehmigte und im Rahmen der Aufbrauchfrist nutzbare; Angaben ohne Gewähr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   *= Genehmigung der Anwendung mit Luftfahrzeugen nach § 18 Abs. 3 Nr. 2 PflSchG (siehe Genehmigungsbescheid); es gelten auch die im Rahmen der  
       Zulassung des genannten Pflanzenschutzmittels für die Anwendung mit Bodengeräten festgesetzten Anwendungsbestimmungen und Auflagen. 
  

 Für die hier angeführten PSM  ist vor jedem aviotechnischen Einsatz eine Einzelfallgenehmigung gemäß § 18 Abs, 2 PflSchG erforderlich !  


